
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Tobias Matthias Peterka, Nicole Höchst, 
Johannes Huber, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/25463 –

Evaluierung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die zweite Förderperiode des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ startete 
mit einer Fördersumme von 115,5 Mio. Euro für das Jahr 2020 (vgl. https://w
ww.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/-demokratie-leben---
erfolgreicher-start-in-die-neue-foerderperiode-2020-2023/144394, zuletzt 
abgerufen am 9. Dezember 2020). Damit sollen mehr als 5 000 Projekte finan-
ziert werden, mit dem Ziel, die Demokratie zu fördern (ebd.). Seit mehreren 
Jahren ist das Programm mit mehr als 100 Mio. Euro ausgestattet, ein großer 
Sprung von den 40,5 Mio. Euro, mit denen 2015 begonnen wurde (ebd.). Bis 
2023 sollen die Finanzmittel weiter verstetigt werden und weiterhin mindes-
tens 115 Mio. Euro pro Jahr eingeplant werden (ebd.).

Exemplarisch für eine Projektförderung durch das Bundesprogramm sei hier 
die „Democratic Meme Factory“ genannt (Bundestagsdrucksache 19/18366). 
Die Grafik (Grafik hier als Synonym für „Meme“ verwendet) des letzten Ein-
trages dieses Projekts auf der Facebook-Seite vom Juli 2020 hat bis zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt (18. November 2020) drei „Gefällt mir“-Angaben, 
auch die zweit- und drittjüngsten Grafiken weisen lediglich drei „Gefällt mir“-
Angaben auf (vgl. https://www.facebook.com/pg/DemocraticMemeFactory/ph
otos/?tab=album&album_id=911307275698593&ref=page_internal, zuletzt 
abgerufen am 9. Dezember 2020). Wie eine Kleine Anfrage der Fraktion der 
AfD (Bundestagsdrucksache 19/18366) offenbarte, wurden von 2017 bis 2019 
über 300 000 Euro in die Erstellung solcher Grafiken investiert. Eine Überprü-
fung durch den Bundesrechnungshof fand nicht statt, die Verantwortlichen 
müssen lediglich dem BAfzA einen Verwendungsnachweis liefern (ebd.). Ob 
das geschehen ist, ist unklar, Angaben zu weiteren Veranstaltungen fehlen. 
Eine weitere Überprüfung bezüglich der Verwendung der Gelder fand nicht 
statt (ebd.).

Im Jahr 2015 wurde das Bundesprogramm unter dem Titel „Demokratie 
leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ 
geführt (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Demokratie_leben, zuletzt abgeru-
fen am 9. Dezember 2020). Darauf, dass jeglicher Extremismus, Gewalt und 
Menschenfeindlichkeit als demokratiefeindlich einzuordnen ist, verwies allein 
die AfD (vgl. https://afd-elbe-elster.de/pressemitteilung-19-maerz-2015-gege
n-jede-art-von-extremismus-umbenennung-des-bundesprogramms-demokrati
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e-leben-aktiv-gegen-rechtsextremismus-gewalt-und-menschenfeindlichkeit-ge
forde/, zuletzt abgerufen am 9. Dezember 2020).

Im Jahr 2020 nennt sich das Bundesprogramm nun „Demokratie leben! – 
Demokratie fördern. Vielfalt gestalten. Extremismus vorbeugen.“ (vgl. https://
www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/engagement-und-gesellschaft/demokratie-lebe
n/landes-demokratiezentren/bundesprogramm--demokratie-leben--/73948?vie
w=DEFAULT, zuletzt abgerufen am 9. Dezember 2020) – diese nach Mei-
nung der Fragesteller richtige Umbenennung fand jedoch ganz verstohlen 
statt. Pressemeldungen, Erklärungen oder weitere Hinweise zu diesem Vor-
gang finden sich nicht.

Im Gegenteil: Die Umsetzung des Programms liegt beim Bundesamt für 
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, die gesamte Programmevalua-
tion wird vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) übernommen (vgl. https://www.
bmfsfj.de/bmfsfj/themen/engagement-und-gesellschaft/demokratie-leben/land
es-demokratiezentren/bundesprogramm--demokratie-leben--/73948?view=DE
FAULT, zuletzt abgerufen am 9. Dezember 2020). Das DJI bewertet das Pro-
gramm regelmäßig und übernimmt die wissenschaftliche Begleitung, verwen-
det, trotz dieser umfassenden Einbeziehung, jedoch weiterhin den veralteten 
Titelzusatz und erklärt damit, nach Ansicht der Fragesteller, auch für die 
nächste Förderphase 2020 bis 2024 nur den Rechtsextremismus als Schwer-
punkt des Programms (vgl. https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/pro
grammevaluation-demokratie-leben-zweite-foerderperiode.html, zuletzt abge-
rufen am 9. Dezember 2020).

Auf Nachfrage des Abgeordneten Tobias Matthias Peterka erklärt das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), dass der 
neue Zusatz im Namen des Bundesprogramms „entsprechend und gleich-
lautend zur neuen Programmrichtlinie“ (vgl. Mündliche Frage 15, Plenar-
protokoll 19/194) geändert wurde. Ohnehin würde man in der Außendarstel-
lung seit 2020 ausschließlich die Bezeichnung Bundesprogramm „Demokratie 
leben!“ verwenden.

Dass das Bundesprogramm nun gegen jede Form von Extremismus vorgeht, 
könnte nach Ansicht der Fragesteller mit Blick auf die Pressemeldung zum 
Start der neuen Förderperiode infrage gestellt werden. Darin wird über-
wiegend die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Franziska Giffey zitiert, welche die alleinige Gefahr für Demokraten im 
Rechtsextremismus sieht und erklärt, dass dieser Schwerpunkt sich durch alle 
Ebenen des Programms zieht (vgl. https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/pre
sse/pressemitteilungen/-demokratie-leben---erfolgreicher-start-in-die-neue-foe
rderperiode-2020-2023/144394, zuletzt abgerufen am 9. Dezember 2020). Es 
scheint den Fragestellern, als würde der religiöse Extremismus, insbesondere 
mit Blick auf die neuesten islamistischen Anschläge im Nachbarland Frank-
reich (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_islamistischer_Anschl%C3%A
4ge_in_Frankreich, zuletzt abgerufen am 9. Dezember 2020), oder linker 
Extremismus (vgl. https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-links
extremismus/zahlen-und-fakten-linksextremismus, zuletzt abgerufen am 
9. Dezember 2020) keinesfalls als Bedrohung der Demokratie angesehen 
werden.

Wie mehrere Antworten der Bundesregierung auf die Kleinen Anfragen der 
Fraktion der AfD verdeutlichen (vgl. insbesondere Bundestagsdrucksachen 
19/21680, 19/23533 und 19/19794), wird der Linksextremismus nach Auffas-
sung der Fragesteller sogar mittelbar aus den Projektgeldern des Demokratie-
programms unterstützt und linksextreme Weltanschauungen verharmlost. Das 
Programm wurde zum „parlamentarischen Arm der Antifa“ (vgl. https://www.
bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw40-de-familie-senioren-frauen-ju
gend-793464, zuletzt abgerufen am 9. Dezember 2020) erklärt.

Amtlich heißt es, dass geförderten Projekten durch ein Begleitschreiben recht-
lich verbindlich vorgeschrieben wird, dass keine Steuergelder an demokratie-
feindliche bzw. extremistische Organisationen oder Personen gehen dürfen. 
Zusätzlich würde die Bundesregierung alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel 
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nutzen, um sicherzugehen, dass keine Personen oder Organisationen gefördert 
oder als Kooperationspartner geführt werden, von denen bekannt ist, dass sie 
sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung betätigen. Projekte, 
die sich ausdrücklich gegen politische Parteien richten und willkürlich die 
Chancengleichheit der politischen Parteien beeinträchtigen, sind im Rahmen 
des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ nicht förderfähig. Ein expliziter 
Hinweis auf politische oder parteipolitische Neutralität erfolgt in dem Begleit-
schreiben aber nicht, obwohl Projekte, die sich ausdrücklich gegen politische 
Parteien richten und willkürlich die Chancengleichheit der politischen Partei-
en beeinträchtigen, im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ 
nicht förderfähig sind (Antwort zu den Fragen 5 bis 7 auf Bundestagsdruck-
sache 19/23533).

Dass staatliche Förderung den Boden parteipolitischer Neutralität nicht verlas-
sen darf, wurde von den Wissenschaftlichen Diensten des Deutschen Bundes-
tages schon mehrfach ausgearbeitet (vgl. https://www.bundestag.de/resource/b
lob/645682/eec5276598aee534e43867bd2a733d81/WD-3-055-19-pdf-dat
a.pdf sowie https://www.bundestag.de/resource/blob/558246/d32f99f6536180
07e941cc8530d09da2/WD-3-117-18-pdf-data.pdf).

1. Was führte nach Kenntnis der Bundesregierung zur Änderung der Förder-
richtlinie und damit zur Umbenennung von „Demokratie leben! Aktiv ge-
gen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ zu „Demo-
kratie leben! – Demokratie fördern. Vielfalt gestalten. Extremismus vor-
beugen.“ (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller)?

a) Welche Umstände oder Ereignisse waren nach Kenntnis der Bundes-
regierung besonders ausschlaggebend für die Änderung der Förder-
richtlinie und die folgende Umbenennung, oder beeinflussten diese zu-
mindest mittelbar?

b) Erfolgte die Änderung der Förderrichtlinie (auch) aufgrund der Kritik 
der Fraktion der AfD (siehe Vorbemerkung der Fragesteller)?

c) Wurde auch das DJI bei der Ausarbeitung der neuen Förderrichtlinie 
einbezogen bzw. in Kenntnis gesetzt?

d) Sind der Bundesregierung Pressemeldungen oder offizielle Erklärun-
gen bekannt, welche den Namenswechsel begründen, und wenn nein, 
wie erklärt sich die Bundesregierung diesen, nach Auffassung der 
Fragesteller, Mangel an Kommunikation und Aufklärung über den 
Vorgang?

Die Fragen 1 bis 1d werden gemeinsam beantwortet.
Mit dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ fördert das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) seit 2015 zivilgesell-
schaftliche Projekte, die sich für Demokratie und gegen jede Form von Extre-
mismus einsetzen.
Die zuwendungsrechtliche Grundlage für die erste Förderperiode (2015 bis 
2019) des Bundesprogramms waren Förderleitlinien in Verbindung mit den 
Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen und Leistungen zur Förderung 
der Kinder- und Jugendhilfe durch den Kinder- und Jugendplan des Bundes 
(RL-KJP). In der zweiten Förderperiode (2020 bis 2024) dient nunmehr die neu 
erlassene Richtlinie zur Förderung von Projekten der Demokratieförderung, der 
Vielfaltgestaltung und zur Extremismusprävention (Förderrichtlinie Demo-
kratie leben!) vom 5. August 2019 als zuwendungsrechtliche Grundlage. Die 
von den Fragestellern unterstellte Änderung einer Förderrichtlinie ist demnach 
nicht erfolgt. Das Deutsche Jugendinstitut e. V. (DJI) wurde bei der Erarbeitung 
der Förderrichtlinie nicht einbezogen.
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Die offizielle Bezeichnung des Bundesprogramms lautet bereits seit der ersten 
Förderperiode „Demokratie leben!“. Insofern ist kein Namenswechsel im 
Bundesprogramm erfolgt. Der ergänzende Zusatz, der nicht Bestandteil der 
offiziellen Bezeichnung ist, spiegelt lediglich die mit dem Programm verfolgten 
Ziele bzw. deren inhaltliche Weiterentwicklung wieder. Vor und zum Beginn 
der neuen Förderperiode wurde die Öffentlichkeit mit Pressemitteilungen des 
BMFSFJ auf die konzeptionelle Weiterentwicklung des Bundesprogramms hin-
gewiesen.

2. Ist der Bundesregierung bekannt, dass das DJI weiterhin mit der alten Be-
zeichnung für das Programm wirbt (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller)?

a) Wie erklärt sich die Bundesregierung, dass das DJI auch in seinen 
neuesten Publikationen mit der veralteten Bezeichnung arbeitet, ob-
wohl es das Programm umfassend evaluiert und sich regelmäßig damit 
auseinandersetzt?

b) Sieht die Bundesregierung einen Interessenkonflikt bei der Begleitung 
durch das DJI, welches durch die bewusste Nutzung der veralteten Be-
zeichnung des Bundesprogramms nach Ansicht der Fragesteller sugge-
riert, dass nur der Rechtsextremismus als einzige Form des Extremis-
mus die Demokratie gefährdet?

c) Inwieweit, sofern die Bundesregierung die Nutzung der veralteten Be-
zeichnung des Bundesprogramms nicht als bewusstes Handeln des DJI 
wertet, sieht sie die Notwendigkeit, in Anbetracht dieses nach Auf-
fassung der Fragesteller groben Fehlers die wissenschaftliche Evalua-
tion des Bundesprogramms durch das DJI zu überprüfen?

3. Nutzt das DJI auch in den Zwischen- und Abschlussberichten, mittels 
derer dem BMFSFJ Ergebnisse der Evaluation des DJI zur Verfügung ge-
stellt werden (Bundestagsdrucksache 19/18366), die veraltete Bezeich-
nung?

a) Wenn nein, wie erklärt sich die Bundesregierung dann, dass hier offen-
sichtlich bewusst die veraltete Bezeichnung geführt wird?

b) Wenn ja, erfolgten korrigierende Hinweise der Bundesregierung?

Die Fragen 2 und 3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ wird aktuell durch das Deutsche 
Jugendinstitut e. V. (DJI), das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migra-
tionsforschung e. V. (DeZIM), das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik 
e. V. (ISS) und das Camino-Institut wissenschaftlich begleitet und evaluiert.
In Berichten, die sich auf die erste Förderperiode des Programms beziehen, ist 
eine Verwendung der Programmbezeichnung „Demokratie leben!“ Aktiv gegen 
Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ generell nicht zu be-
anstanden. Das DJI hat unabhängig davon in seinen Berichten zur ersten För-
derperiode aber auch die allgemeine Bezeichnung „Demokratie leben!“ ver-
wendet, vgl. u. a. „Vierter Bericht Landesdemokratiezentren“ (abrufbar unter: 
https://www.demokratie-leben.de/fileadmin/Demokratie-Leben/Downloads_Do
kumente/Berichte_der_WB__Foerderperiode_2015_-2019_/Programmbereich_
Landes-Demokratiezentren/Vierter_Bericht_LDZ_2018.pdf), „Wissenschaft-
liche Begleitung der Modellprojekte zu GMF und Demokratieförderung“ (ab-
rufbar unter: https://www.demokratie-leben.de/fileadmin/Demokratie-Leben/D
ownloads_Dokumente/Berichte_der_WB__Foerderperiode_2015_-2019_/Prog
rammbereich_Modellprojekte_D_-_J/Abschlussbericht_2019_MP_GMF_und_
Demokratiestaerkung.pdf) oder „Wissenschaftliche Begleitung der Modellpro-
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jekte der Radikalisierungsprävention“ (abrufbar unter: https://www.demokratie-
leben.de/fileadmin/Demokratie-Leben/Downloads_Dokumente/Berichte_der_
WB__Foerderperiode_2015_-2019_/Programmbereich_Modellprojekte_D_-_J/
Abschlussbericht_2019_MP_E.pdf).
Für den Zeitraum der zweiten Förderperiode liegen noch keine Berichte vor.
Ungeachtet dessen wurde das DJI aber aufgefordert, auf seiner Webseite künf-
tig die erste und zweite Förderperiode getrennt darzustellen und bei der Be-
richterstattung eine einheitliche Terminologie zu verwenden.
Ein Interessenkonflikt im Hinblick auf die wissenschaftliche Begleitung des 
Programms durch das DJI ist aus Sicht der Bundesregierung nicht ersichtlich. 
Aufgrund des in Rede stehenden Sachverhalts besteht auch keinerlei Veranlas-
sung, die wissenschaftliche Evaluation durch das DJI in Frage zu stellen oder 
deren Ergebnisse zu überprüfen.
Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 31 der Kleinen 
Anfrage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/1012 verwiesen.

4. Welche Mittel sind im Detail gemeint mit der Antwort zu den Fragen 5 
bis 7 auf Bundestagsdrucksache 19/2353 „alle ihr zur Verfügung stehen-
den Mittel“ zu nutzen, um sicherzustellen, dass keine missbräuchliche 
Verwendung der Gelder stattfindet?

In welchem Umfang wird hier wie geprüft, und auf wen beziehen sich 
diese Prüfungen konkret?

Projekte, die sich ausdrücklich gegen politische Parteien richten und willkür-
lich die Chancengleichheit der politischen Parteien beeinträchtigen, sind im 
Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ nicht förderfähig. Dies 
wird bereits bei der Prüfung von Interessenbekundungen und Förderanträgen 
für Projekte berücksichtigt. Darüber hinaus ist die zweckentsprechende Ver-
wendung von Fördermitteln während und nach Beendigung eines Förderprojek-
tes Bestandteil der begleitenden und abschließenden Erfolgskontrolle sowie der 
Verwendungsnachweisprüfung. Bei Nichteinhaltung der zuwendungsrecht-
lichen Regelungen wird auch eine Aufhebung der Förderentscheidung geprüft, 
was ggf. zu einer Rückforderung der erhaltenen Zuwendung führen kann.
Die entsprechenden Rechtsgrundlagen finden sich u. a. in der Bundeshaushalts-
ordnung (BHO) und den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Bundes-
haushaltsordnung (VV-BHO).

5. Wie begründet die Bundesregierung den Umstand, dass in dem Begleit-
schreiben rechtlich verbindlich vorgeschrieben wird, dass keine Steuer-
gelder an demokratiefeindliche bzw. extremistische Organisationen oder 
Personen gehen dürfen (vgl. Antwort zu den Fragen 5 bis 7 auf Bundes-
tagsdrucksache 19/23533), ein expliziter Hinweis auf politische oder 
parteipolitische Neutralität in dem Begleitschreiben aber nicht erfolgt?

6. Plant die Bundesregierung, den Hinweis auf parteipolitische Neutralität in 
dem Begleitschreiben in Zukunft einzufügen, und wenn nein, mit welcher 
Begründung?

7. Wie stellt die Bundesregierung sicher, dass die Trägervereine in ihrem 
konkreten Handeln während der Projektdurchführung politisch neutral 
sind?
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8. Sieht die Bundesregierung einen Konflikt darin, einzelne Projekte von 
Trägervereinen zu fördern, welche sich als Trägerverein selbst aber aus-
drücklich gegen bestimmte Parteien richten und damit das Neutralitätsge-
bot verletzen, insbesondere mit Blick auf die Ausarbeitungen der Wissen-
schaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages (vgl. Vorbemerkung der 
Fragesteller)?

Die Fragen 5 bis 8 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Zuwendungsempfänger sind in der Ausübung ihrer Grundrechte – insbesondere 
die Meinungsfreiheit (Artikel 5 Absatz 1 GG) und der Vereinigungsfreiheit 
(Artikel 9 Absatz 1 GG) – während der Laufzeit von Förderprojekten nicht ein-
geschränkt und unterliegen nicht unmittelbar der Pflicht zur parteipolitischen 
Neutralität, die in erster Linie eine staatliche Pflicht ist. Der Staat ist aus dieser 
Pflicht zur parteipolitischen Neutralität aber auch nicht entlassen, wenn er 
privaten Dritten Fördermittel zur Verfügung stellt für Tätigkeiten, die ihm 
selbst verwehrt wären. Daher gilt für die Zuwendungsempfänger, dass sie bei 
der Verwendung der Fördermittel die Grundsätze der staatlichen Pflicht zur 
parteipolitischen Neutralität mit beachten müssen. Es steht ihnen jedoch grund-
sätzlich frei, im Interesse der Wahrung und Förderung des Gemeinwesens auf 
Missstände und Fehlentwicklungen sachlich aufmerksam zu machen. Aus Sicht 
der Bundesregierung ist die im Rahmen des Programms „Demokratie leben!“ 
durchgeführte Förderpraxis im Hinblick auf das Gebot der parteipolitischen 
Neutralität nicht zu beanstanden.
Auf die Einhaltung des Neutralitätsgebot wurden die Zuwendungsempfänger in 
der Vergangenheit bereits gesondert und schriftlich hingewiesen. Deshalb war 
und ist eine ausdrückliche Thematisierung dieser Fragestellung im Begleit-
schreiben zum Zuwendungsbescheid nicht erforderlich. Im Übrigen wird auf 
das 3. Kapitel der Stellungnahme der Bundesregierung zum 16. Kinder- und 
Jugendbericht verwiesen.

9. Wie beurteilt die Bundesregierung den Erfolg der „Democratic Meme
Factory“ in Anbetracht der geringen Reichweite trotz Förderung von 
300 000 Euro, insbesondere mit Blick auf die Antwort zu Frage 16 auf 
Bundestagsdrucksache 19/21676: „der Verwendungsnachweis dient auch 
der Erfolgskontrolle“?

Die Prüfung der Verwendungsnachweise des genannten Projektes ist noch nicht 
vollständig abgeschlossen. Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregie-
rung zu Frage 10 der Kleinen Anfrage der Fraktion der AfD auf Bundestags-
drucksache 19/18366 verwiesen.
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